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Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu der Beschwerde des Verbrauchers über das Produkt Glühwein von der Firma Weico nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Der von Ihnen angeführte Glühwein von Weico ist lebensmittelrechtlich sowohl gemäß der VO (EU) Nr. 1169/2011 
LMIV als auch gemäß der VO (EU) Nr.251/2014 über die Begriffsbestimmung, Beschreibung, Aufmachung und 
Etikettierung von aromatisierten Weinerzeugnissen vollkommen korrekt gekennzeichnet. 
Entscheidend für die Deklaration ist hier die Definition in der VO (EU) Nr.251/2014 Anhang II B Nr.8: 

s Glühwein 
Aromatisiertes wcinhaltigcs Getränk. 

das ausschließlich aus Rotwein oder Weißwein gewonnen wird, 

das hauptsächlich mit Zimt und/ oder Gewürznelken gewürzt wird und 

bei dem der vorhandene Alkoholgehalt mindestens 7 % vol beträgt. 

Hier ist klar und deutlich formuliert, dass ein Glühwein per Definition immer alkoholhaltig sein muß, keine andere 
Interpretation ist rechtlich möglich. 
Die Angabe des Alkoholgehaltes erfolgt, wie lebensmittelrechtlich vorgeschrieben, mit dem Eindruck auf dem 
Rückenetikett. 
Die Deklaration und Kennzeichnung des Produktes ist einwandfrei und ist auch nicht von einer 
Lebensmittelüberwachungsbehörde beanstandet worden. 
Sie werden auch bei anderen Herstellern die gleiche Kennzeichnung vorfinden. 
Man kann hier auch auf die Verkehrsauffassung des durchschnittlich aufgeklärten Verbrauchers hinweisen. 
In der Regel ist es allgemein bekannt, dass es sich bei Glühwein um ein alkoholhaltiges Produkt handelt. 
Wir können deshalb das Anliegen des Verbrauchers in diesem Fall nicht nachvollziehen. 

Kurzfassung: 
Der Glühwein ist lebensmittelrechtlich sowohl gemäß der VO (EU) Nr. 1169/2011 LMIV als auch gemäß der 
VO (EU) Nr.251/2014 korrekt gekennzeichnet. 
In der VO (EU) Nr.251/2014 ist de.finiert, dass ein Glühwein per Definition immer alkoholhaltig sein muß. 
Die Angabe des Alkoholgehaltes erfolgt, wie lebensmittelrechtlich vorgeschrieben, mit dem Eindruck auf dem 
Rückenetikett. 


